
Anlage 2 

 

 

1. Änderung der Zweckvereinbarung 

 

Zwischen der 

Stadt Haldensleben 

vertreten durch die Bürgermeisterin 

- im Folgenden Stadt genannt – 

und dem 

Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ 

vertreten durch den Verbandsgeschäftsführer 

- im Folgenden Abwasserverband genannt – 

 

 

1. § 5 Nr. 2 der Zweckvereinbarung wird wie folgt geändert: 

 

§ 5 

Deckung des Finanzbedarfs 

 

2. Die Vergütung beträgt: 

- für jeden erlassenen Abgabenbescheid    3,86 € 

- für jeden eingezogenen Betrag    0,41 € 

- für jede erstellte Mahnung     2,07 € 

- für jeden zwangsweisen Einzug (Innendienst)   3,50 € 

- für jeden zwangsweisen Einzug (Außendienst)   7,42 € 

- für jede Zuarbeit zu einem Widerspruch   1,99 € 

 

 

 

2. Die 1. Änderung der Zweckvereinbarung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. 

 

 

 

 

 

___________________________    ____________________________ 

Ort, Datum      Ort, Datum 

 

 

 

 

 

___________________________    ____________________________ 

Stadt Haldensleben     Abwasserverband Haldensleben  

       „Untere Ohre“ 


